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§ 33 NO LAKG KontrollausschuR

NO LAKG - NO Landarbeiterkammergesetz

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 03.02.2022

(1) Der KontrollausschuB hat die Gebarung und den RechnungsabschluR auf sachliche und rechnerische Richtigkeit
sowie auf die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften, der Geschaftsordnung und der Organbeschlisse zu Uberprufen
und Uber das Ergebnis der Prifung einen schriftlichen Bericht an die Vollversammlung zu erstatten. Vor Vorlage des
Berichtes ist dem Hauptausschuld Gelegenheit zu einer Stellungnahme zu geben.

(2) Die Vollversammlung hat in der ersten Sitzung nach jeder Wahl aus dem Kreise ihrer Mitglieder einen
Kontrollausschuf? fir die Dauer der Funktionsperiode zu wahlen.

(3) Der Kontrollausschul3 besteht aus funf Mitgliedern, wobei zunachst jede wahlwerbende Gruppe, die zumindest drei
Mandate in der Vollversammlung erreicht hat, ein Mitglied vorschlagen kann. Macht eine wahlwerbende Gruppe von
diesem Recht keinen Gebrauch, dann ist die ihr zukommende Anzahl der Mitglieder freizuhalten. Die BeschluRfahigkeit
wird dadurch nicht gehemmt. Sollten mehr als finf wahlwerbende Gruppen diese Voraussetzung erfillen, so ist die
Zahl der KontrollausschulRmitglieder entsprechend zu erhdhen. Das Vorschlagsrecht fur die verbleibenden Mitglieder
steht den in Betracht kommenden wahlwerbenden Gruppen aufgrund ihres Starkeverhaltnisses in der
Vollversammlung zu.

(4) Die Beschlisse im Kontrollausschul3 werden mit einfacher Mehrheit gefal3t. Zur BeschluRfassung ist die
Anwesenheit von mindestens der Halfte der Mitglieder erforderlich.

(5) Die Mitglieder des Kontrollausschusses wahlen aus ihrer Mitte einen Vorsitzenden. Mitglieder, die derselben
wahlwerbenden Gruppe angehdren, wie der gewahlte Prasident, kdnnen nicht zum Vorsitzenden gewahlt werden,
sofern nicht alle Mitglieder des Kontrollausschusses dieser wahlwerbenden Gruppe angehdoren.

(6) Die Vollversammlung kann einzelne Mitglieder des Kontrollausschusses aus ihrer Funktion abberufen.§ 16 Abs. 7
letzter Satz gilt sinngemaf.

(7) Scheidet ein Mitglied des Kontrollausschusses im Laufe der Funktionsperiode aus, ist fur die restliche Dauer
derselben in der nachsten Vollversammlung unter Bedachtnahme auf Abs. 2 eine Erganzungswahl vorzunehmen.

In Kraft seit 01.01.2015 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/noe_lakg/paragraf/16
file:///

	§ 33 NÖ LAKG Kontrollausschuß
	NÖ LAKG - NÖ Landarbeiterkammergesetz


